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DER FOURIER
Gersau, Januar 1962

Erscheint monatlich
35. Jahrgang Nr. 1

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen
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VON MONAT ZU MONAT

Das Militärjahr 1961

Man wird das militärische Jahr 1961 später einmal als das /a/jr des Vo//zz*gs der grossen
Armeereform bezeichnen. Diese Feststellung macht vorab zwei Klarstellungen not-
wendig. Einmal ist es nötig, sich darüber Rechenschaft zu geben, was unter dem viel-
deutigen Ausdruck «-Arweere/orw» überhaupt verstanden werden soll. Vielfach ist die

Auffassung anzutreffen, unter diesem Begriff sei lediglich eine Anpassung der äusseren

Organisation unserer Armee an die Erfordernisse des modernen Krieges, also, technisch

ausgedrückt, die «Truppenordnung 61» zu verstehen. Diese Betrachtung wird den

Verhältnissen nur teilweise gerecht. Wohl bedeutet die neue Organisation der Truppen
einen wichtigen Bestandteil der Reformen, denen unsere Armee zur Zeit unterzogen
wird - aber sie sind eben nur ein Teil der Gesamtreform. Als «Armeereform» im wei-
testen Sinn ist die Vielheit aller gesetzgeberischen, organisatorischen, rüstungstechnischen,
ausbildungsmässigen und erzieherischen Massnahmen zu verstehen, die gegenwärtig
getroffen werden, um die Armee auf die Bedürfnisse eines neuzeitlichen Krieges auszu-
richten. Wenn auch diese einzelnen Bestandteile der Armeereform, rein äusserlich ge-
sehen, sehr verschiedenartige Massnahmen darstellen, von denen jede einzelne auf einen
besonderen Weg und zu verschiedenen Zeiten verwirklicht wird, bilden sie in ihrem
Innern doch eine geschlossene Einheit. Gesetzgebungspolitische, budgettechnische und
auch rein praktische Erwägungen zwingen dazu, die einzelnen Massnahmen auseinander-
zuhalten und Schritt für Schritt zu verwirklichen. Innerlich bilden sie jedoch trotz ihrer
scheinbaren Beziehungslosigkeit eine Einheit, deren einzelne Teile in einer auf weite
Sicht getroffenen Gesamtplanung aufeinander abgestimmt wurden.

Für die heutige Armeereform stehen insbesondere folgende Grippe« ron Reorg«m-
nebeneinander:

- gesefzge^emc/ze Ar/zeiten, in denen die Rechtsgrundlagen den neuen Erforder-
nissen angepasst wurden;

- orgd»Atffowc/?e AMssmt/wze«, welche Gliederung und organisatorische Struktur
der Armee umgestaltet haben;

- r«sr«wgsfecAn/sc/ze Anstrozgz/uge«, mit welchen die materielle Bereitschaft der
Armee verstärkt wurde.
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